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§ 104 Örtliche Prüfung der Jahresrechnung 
 
(1)  
Das Rechnungsprüfungsamt hat die Jahresrechnung vor der Feststellung durch den 
Gemeinderat daraufhin zu prüfen, ob  
1. bei den Einnahmen und Ausgaben und bei der Vermögensverwaltung vorschriftsmäßig 
verfahren worden ist,  
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt sind,  
3. der Haushaltsplan eingehalten worden ist und  
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind. 
 
(2)  Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung innerhalb von drei Monaten nach 
Aufstellung der Jahresrechnung durchzuführen. Es legt dem Bürgermeister einen Bericht 
über das Prüfungsergebnis vor. Dieser veranlasst die Aufklärung von Beanstandungen. Das 
Rechnungsprüfungsamt fasst seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammen, der 
dem Gemeinderat vorzulegen und auf dessen Verlangen vom Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes zu erläutern ist.  
 
§ 106 Weitere Aufgaben der örtlichen Prüfung 
 
(1)  
Weitere Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes sind  
1. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge bei der Gemeinde zur Vorbereitung der 

Prüfung der Jahresrechnung,  
2. die Kassenüberwachung, insbesondere die Vornahme der Kassenprüfungen bei der 

Gemeindekasse und den Sonderkassen,  
3. die Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände der Gemeinde und 

ihrer Sondervermögen,  
4. die Mitwirkung bei der Prüfung der Programme für die Automation im Finanzwesen nach 

§ 87 Abs. 2. 
 
(2)  
Das Rechnungsprüfungsamt kann ferner folgende Aufgaben wahrnehmen:  
1. die Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,    
2. die Prüfung der Vergaben,  
3. die Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der 

Gemeinde,  
4. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge bei den Sonderkassen,  
5. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde in Unternehmen, an denen die Gemeinde 

beteiligt ist, und  
6. die Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, 

bei der Hergabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 
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